
 

 
 

QUINTOS AG 
- Hamburg - 

 
 

ISIN: DE 000 A1H32Y6 WKN:  A1H32Y 
 

 
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

 
Mittwoch, den 20.11.2024 um 12:00 Uhr 

(Einlass ab 11:00 Uhr) 
 

im „Seminarraum“ (Raum 207) der Handwerkskammer Hamburg, 
Holstenwall 12, 20355 Hamburg 

 
stattfindenden 

 
ordentlichen Hauptversammlung 

 
ein. 

 

 
T a g e s o r d n u n g : 

 
 
1. Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 

sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 

 

2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 

EUR 2.095.416,42 auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.  

 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.  

 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 

 

Im Falle des gesetzlichen Erfordernisses einer Abschlussprüfung schlägt der Aufsichtsrat vorsorglich 

vor, Meyer & Pritsch Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum 

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. Dies gilt auch für den Fall eines 

aufzustellenden Konzernabschlusses. 



2 
 

6. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und deren Verwendung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung 
eigener Aktien zu beschließen: 
 

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 19. November 2029 eigene Aktien bis zu 
insgesamt zehn von Hundert (10 %) des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG 
zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals 
entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handelns in eigenen Aktien genutzt 
werden.  
 

b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung 
eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung der 
Gesellschaft ausgeübt werden. 

 
c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die nachfolgend bezeichneten Wege: 

 
aa) Der Erwerb kann – soweit die Gesellschaft zukünftig an einer Börse notiert ist und deren 
Aktien dort gehandelt werden – über die Börse erfolgen. In diesem Fall darf der von der 
Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am 
Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
 
bb) Der Erwerb kann ferner mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots beziehungsweise – sofern rechtlich zulässig – mittels einer an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots vorgenommen 
werden. Dabei dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je 
Aktie (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt des in einer etwaigen 
Schlussauktion ermittelten Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse oder im Valora Effekten-Handelssystem (oder einem vergleichbaren  
Wertpapierhandelshaus) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung 
des Angebots beziehungsweise der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
 
Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots beziehungsweise 
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots erhebliche Abweichungen 
des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot beziehungsweise die Aufforderung zur 
Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnitt 
der in der Schlussauktion ermittelten Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den drei Börsenhandelstagen vor der öffentlichen Ankündigung einer 
etwaigen Anpassung abgestellt. 
 
Das Kaufangebot beziehungsweise die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots 
kann weitere Bedingungen vorsehen, insbesondere kann das Volumen des Kaufangebots 
beziehungsweise der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots begrenzt werden.  
 
Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist, beziehungsweise im Fall einer Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche 
angenommen werden können, kann der Erwerb im Verhältnis der Beteiligungsquoten oder 
auch im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien erfolgen; das Recht 
der Aktionäre, ihre Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen ist insoweit 
ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 
Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie eine kaufmännische Rundung zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien können vorgesehen werden. Ein etwaiges 
weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen.  



3 
 

Der Wert nicht börsennotierter Aktien bemisst sich - anteilig im Verhältnis zum Grundkapital 
bzw. nach der Zahl der Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG - nach dem Wert der Gesellschaft. 
Wird keine Einigung über den Wert der Gesellschaft bzw. anteilig gemäß § 8 Abs. 4 AktG 
der betreffenden Aktien durch die Beteiligten erzielt, ist der Wert der Gesellschaft bzw. 
anteilig der betreffenden Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG von einem Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater als Schiedsgutachter verbindlich für alle Beteiligten festzustellen, und zwar 
anhand der Ertragswertmethode nach Maßgabe der jeweils aktuellen Grundsätze des 
Instituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen (derzeit IDW S1); der Schiedsgutachter soll der zum 
Bewertungsstichtag aktuelle Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft sein. 
Kommt keine Einigung über die Person des Schiedsgutachters zustande, ist dieser auf 
Antrag eines Beteiligten vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer am Sitz der 
Gesellschaft zu benennen. 
 
cc) Der Erwerb kann schließlich freihändig, das heißt anders als in den beiden 
vorstehenden Varianten dargestellt, erfolgen. Dabei ist insbesondere ein unmittelbarer 
Paketerwerb von einem Aktionär oder mehreren Aktionären zugelassen. In diesem Fall darf 
aus Gründen der Gleichbehandlung der Aktionäre der von der Gesellschaft gezahlte 
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) – soweit die Gesellschaft zukünftig an einer 
Börse notiert ist und deren Aktien dort gehandelt werden - wie bei Erwerb über die Börse 
(vorstehend lit. aa)) den am Erwerbstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im 
Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
 
Der Wert nicht börsennotierter Aktien bemisst sich - anteilig im Verhältnis zum Grundkapital 
bzw. nach der Zahl der Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG - nach dem Wert der Gesellschaft. 
Wird keine Einigung über den Wert der Gesellschaft bzw. anteilig gemäß § 8 Abs. 4 AktG 
der betreffenden Aktien durch die Beteiligten erzielt, ist der Wert der Gesellschaft bzw. 
anteilig der betreffenden Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG von einem Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater als Schiedsgutachter verbindlich für alle Beteiligten festzustellen, und zwar 
anhand der Ertragswertmethode nach Maßgabe der jeweils aktuellen Grundsätze des 
Instituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen (derzeit IDW S1); der Schiedsgutachter soll der zum 
Bewertungsstichtag aktuelle Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft sein. 
Kommt keine Einigung über die Person des Schiedsgutachters zustande, ist dieser auf 
Antrag eines Beteiligten vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer am Sitz der 
Gesellschaft zu benennen. 

 
d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworben werden, bei einer etwaigen Notierung der Gesellschaft an einer Börse über die 
Börse oder aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes zu veräußern und darüber hinaus zu allen gesetzlich 
zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu verwenden: 
 
aa) Die Aktien können durch den Vorstand eingezogen werden, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf (§ 71 
Absatz 1 Nr. 8 Satz 6 AktG). Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien 
beschränkt werden. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Diese 
Kapitalherabsetzung darf zu sämtlichen gesetzlich zulässigen Zwecken erfolgen. Der 
Vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass das Grundkapital nicht herabgesetzt 
wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 AktG 
erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Aktien in der 
Satzung ermächtigt. 
 
bb) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot 
an die Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis 
veräußert werden, der bei einer etwaigen Notierung der Gesellschaft an der Börse den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien einen anteiligen 
Betrag von insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, 
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die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
 
Der Wert nicht börsennotierter Aktien bemisst sich - anteilig im Verhältnis zum Grundkapital 
bzw. nach der Zahl der Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG - nach dem Wert der Gesellschaft. 
Wird keine Einigung über den Wert der Gesellschaft bzw. anteilig gemäß § 8 Abs. 4 AktG 
der betreffenden Aktien durch die Beteiligten erzielt, ist der Wert der Gesellschaft bzw. 
anteilig der betreffenden Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG von einem Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater als Schiedsgutachter verbindlich für alle Beteiligten festzustellen, und zwar 
anhand der Ertragswertmethode nach Maßgabe der jeweils aktuellen Grundsätze des 
Instituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen (derzeit IDW S1); der Schiedsgutachter soll der zum 
Bewertungsstichtag aktuelle Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft sein. 
Kommt keine Einigung über die Person des Schiedsgutachters zustande, ist dieser auf 
Antrag eines Beteiligten vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer am Sitz der 
Gesellschaft zu benennen. 
 
cc) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere auch im 
Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und dem Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen. 

 
Diese Verwendungsermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln 
oder gemeinsam und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden. 
 

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese 
gemäß der vorstehenden Ermächtigung unter lit. d), (bb) und (cc) verwendet werden. Bei 
einer Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien – ggf. auch über die Börse - besteht 
ebenfalls kein Bezugsrecht der Aktionäre. Bei einer Veräußerung – ggf. auch über die Börse 
- ist gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 4 AktG dem Gleichbehandlungsgrundsatz genügt. Für 
den Fall einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein an alle Aktionäre gerichtetes 
Angebot wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen. 
Vorsorglich soll auch gelten, dass ein etwaiges „umgekehrtes Bezugsrecht“ 
beziehungsweise „Andienungsrecht“ gemäß lit. c) (bb) und im Rahmen eines freihändigen 
Erwerbs eigener Aktien gemäß lit. c) (cc) ausgeschlossen ist. 
 

f) Die vorstehenden Erwerbs- und Veräußerungsermächtigungen können auch durch 
abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch auf 
deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. 
 

g) Sollten wider Erwarten einzelne Teile dieses Ermächtigungsbeschlusses unwirksam sein, 
so soll dies die anderen Teile dieses Beschlusses unberührt lassen. 

 
 

Bericht des Vorstandes über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien einschließlich der Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG: 
 
Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft 
gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 19. November 2029 , unter 
Einbeziehung bereits erworbener oder der Gesellschaft zuzurechnender Aktien eigene 
Aktien bis zu zehn von Hundert (10%) des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung am 20.11.2024 bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dadurch soll 
der Vorstand in die Lage versetzt werden, das Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre einzusetzen. Der Erwerb eigener Aktien auf 
der Grundlage dieser Ermächtigung darf nicht dem Zweck des Handels eigener Aktien 
dienen.  
 
Auf die aufgrund der Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 
Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits früher erworben hat und noch 
besitzt oder die ihr nach den §§ 71d, 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr 
als 10 % des Grundkapitals entfallen. 

 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den im Falle der Börsennotierung typischen Fall 
des Erwerbs und der Veräußerung über die Börse hinaus, auch andere Formen des 
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Erwerbs und der Veräußerung vorzusehen. Von diesen Möglichkeiten soll vorliegend 
Gebrauch gemacht werden. 
 
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, 
eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tender-Verfahren), im Wege einer an 
die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten oder auf andere Weise unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zu erwerben. Der Erwerbspreis (ohne 
Erwerbsnebenkosten) darf den Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft vor dem 
Stichtag um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. 
Der Durchschnittskurs ist der nicht volumengewichtete Durchschnitt der Schlusskurse der 
Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main oder im Valora Effekten-Handelssystem (oder 
einem vergleichbaren  Wertpapierhandelshaus) an den letzten drei Börsenhandelstagen 
vor dem in der vorgeschlagenen Ermächtigung definierten Stichtag. Beim Tender-
Verfahren und bei einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann 
jeder verkaufswillige Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und – bei 
Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die 
zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl 
an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei 
soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von 
Offerten vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 
technische Abwicklung zu erleichtern.  
 
Der Wert nicht börsennotierter Aktien bemisst sich - anteilig im Verhältnis zum Grundkapital 
bzw. nach der Zahl der Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG - nach dem Wert der Gesellschaft. 
Wird keine Einigung über den Wert der Gesellschaft bzw. anteilig gemäß § 8 Abs. 4 AktG 
der betreffenden Aktien durch die Beteiligten erzielt, ist der Wert der Gesellschaft bzw. 
anteilig der betreffenden Aktien gemäß § 8 Abs. 4 AktG von einem Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater als Schiedsgutachter verbindlich für alle Beteiligten festzustellen, und zwar 
anhand der Ertragswertmethode nach Maßgabe der jeweils aktuellen Grundsätze des 
Instituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen (derzeit IDW S1); der Schiedsgutachter soll der zum 
Bewertungsstichtag aktuelle Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft sein. 
Kommt keine Einigung über die Person des Schiedsgutachters zustande, ist dieser auf 
Antrag eines Beteiligten vom Präsidenten der Industrie- und Handelskammer am Sitz der 
Gesellschaft zu benennen. 
 
Die eigenen Aktien können auch mittels eines verbundenen Unternehmens der 
Gesellschaft oder eines auf dessen Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft 
handelnden Dritten erworben werden, wenn diese die vorstehenden Beschränkungen 
einhalten. 
 
Nach den Bestimmungen des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die Hauptversammlung die 
Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse ermächtigen. 
 
Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in den unter lit. e) des 
Beschlussvorschlags aufgeführten Fällen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre erfolgen können. 
 
Der Vorstand soll dadurch zum einen in die Lage versetzt werden, eigene Aktien zur 
Verfügung zu haben, um diese – vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats – als 
Gegenleistung im Zusammenhang mit (i) Unternehmenszusammenschlüssen, (ii) dem 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen 
(einschließlich der Aufstockung bestehender Unternehmensbeteiligungen) oder von 
anderen mit einem Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang stehenden Wirtschaftsgütern 
oder (iii) dem Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter 
gegen die Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unternehmen) gewähren zu können. In 
derartigen Transaktionen wird verschiedentlich diese Form der Gegenleistung verlangt. Die 
hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, 
um sich bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen, zum Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und 
flexibel ausnutzen zu können. 
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Der Beschlussvorschlag enthält auch die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien in 
anderen als den vorgenannten Fällen außerhalb der Börse unter Ausschluss des 
Bezugsrechts veräußern zu können. Voraussetzung dafür ist indessen, dass die Aktien 
gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung oder bei nicht 
börsennotierten Aktien den nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen ermittelten 
Wert der Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußerten Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, 
die (i) unter Ausnutzung einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden 
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden 
und/oder (ii) zur Bedienung von Wandlungs-, und/oder Optionsrechten oder 
Wandlungspflichten aus Wandel-, Options- oder Gewinnschuldverschreibungen oder 
Genussrechten ausgegeben werden bzw. ausgegeben werden können, sofern die 
vorgenannten Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
 
Diese Ermächtigung verhilft der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht zu größerer Flexibilität. Sie 
ermöglicht der Gesellschaft insbesondere – auch außerhalb von Unternehmens-
zusammenschlüssen, dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen – Aktien gezielt an Kooperationspartner oder 
Finanzinvestoren auszugeben. Die Interessen der Aktionäre sind dabei dadurch gewahrt, 
dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs oder bei nicht börsennotierten Aktien an dem 
nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen ermittelten Wert der Aktien zu orientieren 
hat. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über einen 
Bezug von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. 
 
Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung bestehen derzeit nicht. Der 
Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser 
Ermächtigung erstatten. 
 
Schließlich soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt sein, erworbene 
eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von 
Wandlungs- und Bezugsrechten aus etwaigen von der Gesellschaft oder einem mit ihr 
verbundenen Unternehmen ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrecht, zu deren Ausgabe die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt hat oder 
zukünftig ermächtigt, zu verwenden und eigene Aktien auf die Wandlungs- und 
Bezugsberechtigten nach Maßgabe der in den Ermächtigungsbeschlüssen der 
Hauptversammlung festzusetzenden Bedingungen zu übertragen. Es kann sinnvoll sein, 
sich aus Wandel-, Options- oder Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechten 
ergebende Rechte auf den Bezug von Aktien ganz oder teilweise durch eigene Aktien zu 
bedienen. Deshalb wird eine entsprechende Verwendung der eigenen Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts für zukünftige, etwaige Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrecht vorgesehen. Mit der Übertragung eigener Aktien zur 
Erfüllung von Bezugsrechten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrecht anstelle etwa der Inanspruchnahme eines bedingten Kapitals kann 
insbesondere einem sonst eintretenden Verwässerungseffekt entgegengewirkt werden. Auf 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht, die aufgrund einer 
Ermächtigung durch die Hauptversammlung ausgegeben werden könnten, haben die 
Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht, soweit dieses nicht von der Hauptversammlung 
nach näherer Maßgabe von § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 3 AktG ausgeschlossen wird. 
Bei der Entscheidung darüber, ob eigene Aktien geliefert werden oder ein bedingtes Kapital 
oder ein genehmigtes Kapital ausgenutzt wird, wird der Vorstand die Interessen der 
Gesellschaft und der Aktionäre jeweils sorgfältig abwägen. 
 
Die eigenen Aktien können auch an ein Kreditinstitut oder ein anderes die Voraussetzungen 
des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen übertragen werden, wenn dieses 
die Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie über die Börse zu verkaufen, den Aktionären 
zum Erwerb anzubieten oder zur Erfüllung eines an alle Aktionäre gerichteten 
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Erwerbsangebots bzw. zur Durchführung der vorgenannten Zwecke zu verwenden. Die 
Gesellschaft kann die eigenen Aktien zur Durchführung der vorgenannten Zwecke auch im 
Wege eines Wertpapierdarlehens von einem Kreditinstitut oder einem anderen die 
Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen erwerben; in 
diesem Fall hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass die Aktien zur Rückführung des 
Wertpapierdarlehens unter Beachtung von § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 3 und 4 AktG erworben 
werden. 
 
Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne einen erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung einziehen können. Durch diese Ermächtigung soll dem Vorstand ein 
Dispositionsspielraum eingeräumt werden, um die längerfristigen Ausschüttungsinteressen 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre sachgerecht wahrzunehmen. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 6 AktG kann der Vorstand von der Hauptversammlung nicht nur zum Erwerb eigener 
Aktien, sondern auch zu ihrer Einziehung ermächtigt werden. Macht der Vorstand von der 
Einziehungsermächtigung Gebrauch, führt dies zu einer entsprechenden 
Kapitalherabsetzung. Alternativ soll der Vorstand auch ermächtigt sein, die Einziehung 
entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Veränderung des Grundkapitals durchzuführen. 
In diesem Fall erhöht sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die 
Anzahl der Stückaktien, die sich durch die Einziehung verringert, in der Satzung 
anzupassen. Die Einziehung eigener Aktien kann erfahrungsgemäß – im Falle der 
Börsennotierung - zu einer Verstetigung bzw. Optimierung des Börsenkurses und zu einer 
Stärkung der Stellung der Gesellschaft am Kapitalmarkt führen und deshalb im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen. Bei nicht börsennotierten Aktien ergibt sich im 
Hinblick auf § 8 Abs. 4 AktG eine Erhöhung der Beteiligung der verbleibenden Aktien an 
der Gesellschaft bzw. damit einhergehend ihres Wertes. Der Vorstand wird zu gegebener 
Zeit nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob von der Einziehungsermächtigung 
Gebrauch gemacht werden soll. 
 
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zu deren Wiederveräußerung bzw. zur 
Einziehung dieser Aktien kann im Interesser größtmöglicher Flexibilität auch in Teilen 
ausgeübt werden. Sie kann einmal oder mehrmals ausgeübt werden, bis der maximale 
Umfang des Erwerbs eigener Aktien erreicht ist. 
 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung Bericht über eine Ausnutzung der Ermächtigung 
erstatten. 

 
 

7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Erteilung der Ermächtigung des 

Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen  

 

Durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und 

Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften 

(Bundesgesetzblatt I Nr. 27 2022, S. 1166 ff.) hat die virtuelle Hauptversammlung eine 

dauerhafte Regelung im Aktiengesetz erfahren. Nach §118a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz kann 

die Satzung vorsehen oder den Vorstand für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren nach 

Eintragung der Satzungsänderung dazu ermächtigen vorzusehen, dass die Hauptversammlung 

als virtuelle Hauptversammlung, das heißt ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung, abgehalten wird. Von dieser Möglichkeit soll 

Gebrauch gemacht und eine solche Ermächtigung des Vorstands beschlossen werden. 

Während der fünfjährigen Laufzeit der Ermächtigung wird der Vorstand für jede 

Hauptversammlung neu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen diese 

gegebenenfalls als virtuelle Hauptversammlung einberufen werden soll. Er wird hierbei die 

jeweils maßgeblichen konkreten Umstände des Einzelfalls in Betracht ziehen und seine 

Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen zum Wohle der Gesellschaft und der Aktionäre 

treffen. Dabei wird der Vorstand auch die angemessene Wahrung der Beteiligungsrechte der 

Aktionäre in seine Entscheidung einbeziehen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den 

Vorstand gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz zu ermächtigen, unter Punkt V. 

Hauptversammlung  den § 17 der Satzung zu ändern und vorzusehen, die Hauptversammlung 

bis zu einem Zeitraum von fünf Jahren ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
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Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung) und 

die Satzung zu ändern und wie folgt neu anzupassen: 

 

In § 17 der Satzung wird der folgende Passus als Absatz 2 neu eingefügt. Die Reihenfolge des 

nachfolgenden Absatzes des § 17 der Satzung ändert sich entsprechend. 

 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung nach Maßgabe der 

gesetzlichen Regelungen abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). Diese Ermächtigung gilt 

gemäß § 118 AktG von der Eintragung an befristet für fünf Jahre für bis zum Fristablauf 

stattfindende Hauptversammlungen.  

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts: 

 

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der 

Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der 

Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet.  

 

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der 

Hauptversammlung zu erleichtern: 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den nachfolgen-

den Bestimmungen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126 b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet haben. Dies gilt entsprechend 

für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am Mittwoch, 13. November 2024 (24:00 Uhr) unter 

folgender Adresse zugehen:  

QUINTOS AG 

Albert-Einstein-Ring 5 

22761 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 89710 -200 

E-Mail: hauptversammlung@quintos-ag.de 

 

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher 

oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 

erforderlich. 

 

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag/ 

record date), d.h. auf Mittwoch, den 30. Oktober 2024 (0:00 Uhr), zu beziehen. Maßgeblich für die 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist somit 

der Aktienbesitz zu diesem Stichtag. 

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft spätestens am Mittwoch, 13. November 2024 

(24:00 Uhr) unter folgender Adresse zugehen: 

 

QUINTOS AG 

Albert-Einstein-Ring 5 

22761 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 89710 - 200 

E-Mail: hauptversammlung@quintos-ag.de 

 

mailto:hv@ubj.de
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des Stimm-

rechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen Wei-

se erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach 

dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Aus-

übung der gesetzlichen Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. 

Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst nach 

dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, sind nicht stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine 

Bedeutung für eine Dividendenberechtigung. Die Anmeldung zur Hauptversammlung hindert die 

Aktionäre im Übrigen nicht an der freien Verfügung über ihre Aktien. 

 

 

 

Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG 

 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen und/oder ihr Stimmrecht nicht 

persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, 

z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person 

vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte und insbesondere des 

Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. 

 

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform. 

 

Die Aktionäre erhalten nach der Anmeldung ein Formular zur Vollmachterteilung an einen 

Bevollmächtigten. Das Formular zur Vollmachterteilung an einen Bevollmächtigten steht auch im 

Internet unter  

 

www.quintos-ag.de 

 

unter der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung. Die Erteilung von Vollmachten, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung mittels der zur Verfügung gestellten Formulare sind 

an die folgende Anschrift zu senden:  

 

QUINTOS AG 

Albert-Einstein-Ring 5 

22761 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 89710 - 200 

E-Mail: hauptversammlung@quintos-ag.de 

 

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in 

der Hauptversammlung 

 

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu 

bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine 

Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls form- und fristgerecht zur Hauptversammlung 

anmelden und den Nachweis ihres Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen führen. 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in 

jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen sind 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und 

werden sich bei fehlenden Weisungen der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen.  

 

http://www.quintos-ag.de/
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Die Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind aus 

organisatorischen Gründen bis spätestens Dienstag, den 19. November 2024, 12.00 Uhr, (Eingang bei 

der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:  

 

QUINTOS AG 

Albert-Einstein-Ring 5 

22761 Hamburg 

Telefax: +49 (0)40 89710 - 200 

E-Mail: hauptversammlung@quintos-ag.de 

 

Alternativ ist eine Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter durch Teilnehmer der Hauptversammlung 

während der Hauptversammlung möglich. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten 

die Aktionäre nach erfolgter Anmeldung. Dieses Formular steht den Aktionären zudem unter der 

Internetadresse www.quintos-ag.de unter der Rubrik Investor Relations zur Verfügung. 

 

Es besteht keine Verpflichtung, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare zu 

verwenden. 

 

 

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

 

Rechtzeitig bei der Gesellschaft unter folgender Adresse 

 

QUINTOS AG 

Albert-Einstein-Ring 5 

22761 Hamburg 

Fax: +49 (0)40 89710 - 200 

E-Mail: hauptversammlung@quintos-ag.de 

 

eingegangene Anträge von Aktionären werden den anderen Aktionären im Internet unter 

 

www.quintos-ag.de 

 

unter der Rubrik Investor Relations zugänglich gemacht. Dort finden sich auch etwaige Stellungnahmen 

der Verwaltung. 

 

Anfahrt 

 

Mit dem Auto: 

 

A7: Abfahrt Othmarschen, Bahrenfeld oder Schnelsen. Fahren Sie in Richtung Zentrum, Stadtteil 

Hamburg-Mitte. 

 

A1: Aus Lübeck Richtung Hamburg, Abfahrt Hamburg-Horn. Fahren Sie in Richtung Zentrum über die 

Sievekingsallee, Bürgerweide, biegen Sie rechts in die Wallstraße in und fahren Sie die Sechslingspforte 

bis zum Ende. Von da folgen Sie dann links dem Straßenzug „An der Alster“ bis zum Ferdinandstor und 

fahren dann rechts über die Lombardsbrücke immer geradeaus über Esplanade, Gorch-Fock-Wall bis 

zum Holstenwall. Das eigene, gebührenpflichtige Parkhaus „Bei Schuldts Stift Nr. 3“ mit rund 100 

Stellplätzen hat direkten Zugang zu den Veranstaltungsräumen.  

 

Auf eine Anfahrtsskizze wird verzichtet. 

 

  

mailto:hauptversammlung@quintos-ag.de
http://www.quintos-ag.de/
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Öffentliche Verkehrsmittel: 

 

Buslinien:  

 

Von Hamburg-Hauptbahnhof oder Bahnhof Altona aus erreichen Sie uns mit der Buslinie 112 in ca. 9 

Minuten. Die Haltestelle heißt „Handwerkskammer Hamburg“ und befindet sich direkt vor dem 

Haupteingang. 

 

U- und S-Bahn:  

 

U2: Bahnstation Messehallen. Benutzen Sie den Ausgang Wallanlagen und gehen Sie an den Gerichten 

vorbei rechts in den Holstenwall. Fußweg ca. 400 m. 

 

Hinweis zur Datenverarbeitung für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden 

Kontakts ist die QUINTOS AG, Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg. Der betriebliche 

Datenschutzbeauftragte ist bestellt und unter 

 

www.quintos-ag.de 

 

angegeben. 

 

Die QUINTOS AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der DSGVO, des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren einschlägigen 

Rechtsvorschriften. 

 

Die Aktien der Gesellschaft sind Inhaberaktien. Es wird daher kein Aktienregister geführt. Wir erhalten 

Daten der Aktionäre mit der Durchführung der Hauptversammlung. Es handelt sich dabei um Daten, die 

der Gesellschaft von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben 

oder für die Aktionäre aus diesem Anlass von ihrer depotführenden Bank an die Gesellschaft übermittelt 

werden. Das sind insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse und weitere Kontaktdaten des 

Aktionärs, Aktienanzahl, Besitzart der Aktie, gegebenenfalls Name und Adresse des vom jeweiligen 

Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters. 

 

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erstellung von Statistiken, z. B. für die 

Darstellung der Aktionärsentwicklung, die Anzahl der Transaktionen oder für die Übersichten der 

größten Aktionäre. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung 

weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- 

und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, soweit diese anwendbar sind. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend 

erforderlich und erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c EU-Datenschutz-

Grundverordnung. 

 

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter den o. g. Kontaktdaten bei uns 

erfragen. 

 

 

Hamburg, im September 2024 

 

Der Vorstand 

http://www.quintos-ag.de/

